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1 Heizöllagerräume sind Räume, die ausschließlich der Lagerung zu Heizzwecken dienen, anderweitig nicht benutzt werden                                            

dürfen und die besondere Anforderungen der VAwS erfüllen. 
2 Unterirdische Lagerbehälter sind solche, die ganz oder teilweise im Erdreich eingebettet sind. 
3 In das Fassungsvermögen des Auffangraumes darf der Rauminhalt des Lagerbehälters soweit mit eingerechnet werden, als 

er unterhalb des möglichen Flüssigkeitsspiegels des Auffangraumes liegt. 
4 Unterirdische Lageranlagen  grundsätzlich bzw. oberirdische Lageranlagen  größer 10.000 Liter ( in Wasserschutzgebieten 

größer 1.000  Liter ) unterliegen  bei der Inbetriebnahme, der Stilllegung und wiederkehrend einer Prüfpflicht durch einen 
Sachverständigen nach § 22 VAwS. 

 


